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weder dem Bestimmungsbahnhof oder unmittelbar 
dem Bahnhof erteilen, auf dem sich das Gut be- 

. findet.“

§ 10

§ 74 Absätze 9 und 10 erhalten folgende Fußanmer
kung:

„Diese Bestimmung gilt nur, soweit die Transport
verordnung (TVO) vom 24. August 1961 keine An
wendung findet.“

§ И
(1) Die Fußanmerkung zur Überschrift des § 75 wird 

gestrichen.

(2) § 75 Abs. 9 а erhält folgende Fußanmerkung:
„Diese Bestimmung gilt nur, soweit die Transport

verordnung (TVO) vom 24. August 1961 keine An
wendung findet.“

(3) § 75 Abs. 15 erhält folgende Fußanmerkung:
„Die Bestimmung des zweiten Satzes gilt nur, so

weit die Transportverordnung (TVO) vom 24. August 
1961 keine Anwendung findet.“

§ 12
Die Fußanmerkung zur Überschrift des § 78 erhält 

folgende Fassung:
„Diese Bestimmung gilt nur, soweit die Transport

verordnung (TVO) vom 24. August 1961 keine An
wendung findet.“

§ 13

(1) § 79 erhält folgende Fußanmerkung:
„Diese Bestimmung gilt nur, soweit die Transport

verordnung (TVO) vom 24. August 1961 keine An
wendung findet.“

(2) Im § 79 Abs. 2 erhalten der erste und zweite Satz 
folgende Fassung:

„Die Empfänger sind verpflichtet, die Güterwagen 
innerhalb der vorgeschriebenen Fristen zu entladen. 
Die Fristen werden durch Aushang bekanntgemacht.“

(3) Die Fußanmerkung zu § 79 Abs. 2 wird gestrichen.

§ 14
§ 83 Abs. 1 Buchst, а erhält folgende Fassung:

„aus der mit der Beförderung in offenen Wagen 
verbundenen Gefahr für Güter, die nach den Vor
schriften dieser Ordnung bzw. des Tarifs, nach ande
ren gesetzlichen Bestimmungen oder in Überein
stimmung mit dem Absender auf diese Weise be
fördert werden;“

§ 15
Diese Anordnung tritt am 15. September 1961 in 

Kraft.

Berlin, den 5. September 1961

Der Minister für Verkehrswesen 

K r a m e r
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